
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/6/13 8ObA214/96
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.06.1996

Norm

ABGB §1152 B

AngG §6

AngG §23

Rechtssatz

Liegt eine echte Nettolohnvereinbarung vor, ist die Abfertigung auf der Basis des Nettolohnes zu berechnen.

Entscheidungstexte

8 ObA 214/96

Entscheidungstext OGH 13.06.1996 8 ObA 214/96

Schlagworte

SW: originäre Nettolohnvereinbarung; Arbeitsverhältnis
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